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1

An die Stadt Bielefeld 
Umweltamt 360.13 
August-Bebel-Str. 75-77 
33602 Bielefeld 

Mitteilung zur Betriebsorganisation nach § 52a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

1 Angaben zur Betreiberin / zum Betreiber der Anlage 

Name/Firma 

Postanschrift 

Telefon / Fax 

E-Mail

Für die Bearbeitung von Rückfragen: 
Name  

Telefon / Fax 

E-Mail

2 Allgemeine Angaben zur Anlage 
2.1 Standort der Anlage, Bezeichnung des Werkes oder des Betriebes, in dem die Anlage errichtet ist: 

Bezeichnung Werk / Betrieb 

Adresse der Anlage 

Telefon / Fax  

E-Mail

2.2 Art der Anlage 

Ihre Bezeichnung der Anlage 

Zweck der Anlage 

Nummer und Spalte des Anhanges zur 4. BImSchV 

1 hilfreiche Angaben finden Sie im Anhang 
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3 Anzeige gem. § 52a Absatz 1 BImSchG 
3.1 Verantwortliches Mitglied/Mitglieder 

Name, Vorname 2 Stellung innerhalb der 
Organisation 

Aufgabenbereich 

3.2 Stellvertretung 
Name, Vorname 2 Stellung innerhalb der 

Organisation 
Aufgabenbereich 

4 Mitteilung gem. § 52a Absatz 2 BImSchG 
4.1 Aufzeigen der Weisungsstränge unter Vorlage des Organisationsplanes 

(unterhalb der Ebene der Betriebs- oder Werksleiter nur Angabe der Funktionen) 3 +  4 

4.2 Aufzeigen der innerbetrieblichen Strukturen  (Meldewege; Maßnahmenplan; Kriterien für 
Beschäftigtenauswahl / Delegation von Verantwortung) 4 

4.3 Fortbildung der Beschäftigten im Hinblick auf die Einhaltung der Schutzpflichten 4 

4.4 Organisatorische Einbindung (Entscheidungskompetenz) 

der/des Immissionsschutzbeauftragten: 

der/des Störfallbeauftragten: 

4.5 Sonstiges 

Mir ist bekannt, dass personenbezogene Daten gespeichert werden, soweit sie zur weiteren 
Bearbeitung erforderlich sind. Die Datenschutzhinweise (Folgeseite) habe ich zur Kenntnis 
genommen. 

Ort, Datum Unterschrift 

2 Bei mehr verantwortlichen Mitgliedern fügen Sie bitte eine Zeile hinzu. 
3 Soweit vorhanden, sind entsprechende Pläne mit vorzulegen. 
4 Ggf. auf besonderem Blatt erläutern. 
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Anhang 

Datenschutzinformation nach der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) 

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 

Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung 
Das Umweltamt erhebt und verarbeitet Ihre Daten um die genehmigte Anlage gem. § 52 BImSchG zu 
überwachen. 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 52 BImSchG 
erforderlich. Weiterhin werden Ihre Daten in der landesweiten EDV-Anwendung „Informationssystem 
Stoffe und Anlagen ‑ ISA“  gespeichert. Eine Weitergabe Ihrer Daten kann im Rahmen gesetzlicher 
Pflichten und aufgrund von Mitteilungsbefugnissen Dritter erfolgen. 

Speicherzeitraum 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Bielefeld dauerhaft gespeichert. 

Betroffenenrechte 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen 
sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der 
datenschutzrechtlich zuständigen Aufsichtsbehörde zu: Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit NRW, Postfach 200444, 40102 Düsseldorf. 

Erforderlichkeit der Datenangabe 
Die Erforderlichkeit der Datenangabe ergibt sich aus der Umsetzung den § 52 und 52b BImSchG. 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 52 BImSchG 
erforderlich. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 

Name und Kontaktdaten des für die Datenerhebung und -verarbeitung Verantwortlichen sowie des 
Datenschutzbeauftragten: 

Stadt Bielefeld 
Der Oberbürgermeister 
- Umweltamt -
33597 Bielefeld

Datenschutzbeauftragter Stadt Bielefeld 
33597 Bielefeld 
Tel. 0521 51-6888 
datenschutzbeauftragter@bielefeld.de 

mailto:datenschutzbeauftragter@bielefeld.de
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§ 52a BImSchG - Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation

(1) Besteht bei Kapitalgesellschaften das vertretungsberechtigte Organ aus mehreren
Mitgliedern oder sind bei Personengesellschaften mehrere vertretungsberechtigte
Gesellschafter vorhanden, so ist der zuständigen Behörde anzuzeigen, wer von ihnen nach den
Bestimmungen über die Geschäftsführungsbefugnis für die Gesellschaft die Pflichten des
Betreibers der genehmigungsbedürftigen Anlage wahrnimmt, die ihm nach diesem Gesetz und
nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und allgemeinen
Verwaltungsvorschriften obliegen. Die Gesamtverantwortung aller Organmitglieder oder
Gesellschafter bleibt hiervon unberührt.

(2) Der Betreiber der genehmigungsbedürftigen Anlage oder im Rahmen ihrer
Geschäftsführungsbefugnis die nach Absatz 1 Satz 1 anzuzeigende Person hat der
zuständigen Behörde mitzuteilen, auf welche Weise sichergestellt ist, dass die dem Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen und vor sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und
erheblichen Belästigungen dienenden Vorschriften und Anordnungen beim Betrieb beachtet
werden.

~~~~~ 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
Auszug zu §52a (Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation) 
( Ist nicht aktualisiert, gibt aber hilfreiche Hinweise) 

(25.1)    § 52a Absatz 1 bestimmt, dass der zuständigen Behörde diejenigen Mitglieder 
des vertretungsberechtigten Organs (bei einer Kapitalgesellschaft) oder der Gesellschafter (bei 
einer Personengesellschaft) anzuzeigen sind, welche die der Gesellschaft obliegenden 
Betreiberpflichten wahrnehmen. 

(25.1.1)  Nach § 52a Absatz 1 Satz 1 genügt es nicht aufzuzeigen, auf wen - unterhalb der 
Leitungsebene der Gesellschaft - Aufgaben delegiert wurden. Da § 52a Absatz 1 voraussetzt, 
dass die Verantwortung für die Wahrnehmung der Betreiberpflichten das vertretungsberechtigte 
Organ oder die Gesellschafter in ihrer Gesamtheit trifft, wird der gesetzlichen Forderung des 
Absatzes 1 nur durch die namentliche Benennung der jeweils nach der internen 
Geschäftsverteilung zuständigen Organmitglieder oder Gesellschafter genügt. Mitzuteilen sind 
die entsprechenden Regelungen, die von den verantwortlichen Organen der betroffenen 
Gesellschaften (z.B. Aufsichtsrat oder Gesellschaftsversammlung) getroffen wurden, so dass 
bei Verteilung der hier angesprochenen Aufgaben auf mehrere Personen alle zu benennen sind 
(einschl. der Stellvertreter, wenn auch insoweit eine Regelung erfolgte). Auch Änderungen sind 
unverzüglich anzuzeigen. Gesetzliche Regelungen der Vertretung, Geschäftsführung und 
Haftung bleiben von der internen Aufgabenzuordnung und ihrer Anzeige unberührt.  

(25.1.2)  Die Anzeigepflicht betrifft nur solche Gesellschaften, die selbst und unmittelbar 
genehmigungsbedürftige Anlagen betreiben, weil nur diese Adressaten der Betreiberpflichtigen 
(wie z.B. der Betreibergrundpflichten des § 5) sind. Auf Holdinggesellschaften eines Konzerns, 
der aus mehreren Gesellschaften besteht, trifft dies in aller Regel nicht zu. 

(25.1.3)  Betreibt eine Gesellschaft mehrere Werke mit genehmigungsbedürftigen Anlagen 
in den Bezirken verschiedener Überwachungsbehörden, so ist die Anzeige für jedes Werk 
gesondert gegenüber der jeweils örtlich zuständigen Behörde abzugeben. 

(25.1.4)  Die zuständige Behörde soll darauf hinwirken, dass Anzeige und Mitteilung unter 
Verwendung des Formulars der Anlage 4 erfolgen. Für Anlagen, die zu einem nach 
Artikel 8 EG-Umwelt-Audit-Verordnung eingetragenen Standort gehören, wird auf Nummer 3 
des Gem. RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft u. d. 
Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr v. 15.6.2000 (SMBl. 
NRW.283) verwiesen. 
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(25.2) Die Mitteilungspflicht nach § 52a Absatz 2 betrifft alle Betreiber einer 
genehmigungsbedürftigen Anlage. 

(25.2.1)   Bei Einzelfirmen ist der Betriebsinhaber gleichzeitig Anlagenbetreiber. In einem 
solchen Fall gilt zwar nicht die Anzeigepflicht nach Absatz 1, wohl aber die Mitteilungspflicht 
nach Absatz 2. Bei Kapital- und Personengesellschaften trifft die Mitteilungspflicht - 
unbeschadet der Gesamtverantwortung aller Organmitglieder oder Gesellschafter - (intern) die 
nach Absatz 1 anzuzeigende Person. 

(25.2.2)   Inhalt der Mitteilung ist die Beschreibung der organisatorischen Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Einhaltens der Betreibergrundpflichten aus § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und Abs. 3 
Nr. 1 sowie ihrer Konkretisierungen. Diese Konkretisierungen können sich aus 
Rechtsverordnungen (insbesondere aus der Störfall-Verordnung, der Großfeuerungsanlagen-
Verordnung und der Abfallverbrennungsanlagen-Verordnung) sowie aus Auflagen zu einem 
Genehmigungsbescheid oder aus nachträglichen Anordnungen ergeben. 
Durch die Formulierung "auf welche Weise sichergestellt ist" wird deutlich, dass nicht lediglich 
die Behauptung genügt, die entsprechenden Anforderungen würden beachtet. Vielmehr ist im 
Einzelnen zu beschreiben und zu erläutern, wie sich dies im Betrieb organisatorisch darstellt. 
Erforderlich ist eine Beschreibung der innerbetrieblichen Strukturen (Organisationsplan; 
Meldewege; Mitarbeiterauswahl, insbesondere im Hinblick auf Delegation von Verantwortung; 
innerbetriebliche Kontrolle) und der Fortbildung der Mitarbeiter im Hinblick auf die Einhaltung 
der Pflichten aus § 5 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und Abs. 3 Nr. 1. Soweit dies der Behörde noch nicht 
anderweitig mitgeteilt wurde, ist auch die organisatorische Einbindung der Immissionsschutz- 
und Störfallbeauftragten (ggf. auch deren Entscheidungskompetenz) zu beschreiben. 
Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen. 
In jedem Fall ist nach Absatz 2 ein Organisationsplan vorzulegen, aus dem die 
unterschiedlichen Funktionen, die Besetzung der Organisationseinheiten und die 
Weisungsstränge ersichtlich sind. Mit Blick auf § 20 Absatz 3 ist eine Namensangabe 
derjenigen Personen erforderlich, die mit der Leitung des Betriebes der einzelnen 
genehmigungsbedürftigen Anlagen beauftragt sind, und ihrer weisungsbefugten Vorgesetzten. 
Darüber hinaus brauchen Namen der Funktionsträger nicht angegeben zu werden. 

(25.2.3)   Die zuständige Behörde kann sich nicht darauf beschränken, die Mitteilung nach 
Absatz 2 entgegen und zur Kenntnis zu nehmen. Vielmehr hat sie die Übereinstimmung mit 
dem rechtlich Geforderten zu prüfen (§ 52 Abs. 1) sowie ggf. die entsprechenden 
Konsequenzen zu ziehen. Insbesondere bei umfangreichen Organisationsmitteilungen darf sie 
sich dabei auf Stichproben beschränken. 

Die in Absatz 2 vorausgesetzten Organisationspflichten ergeben sich bereits aus §5 Abs. 1 und 
Abs. 3. Allerdings wird hier keine bestimmte Organisationsform vorgegeben; deren Festlegung 
ist allein Sache des Anlagenbetreibers. Die zuständige Behörde kann jedoch 
Organisationsmängel beanstanden und ggf. die Vorlage eines Organisationsplanes verlangen, 
der bestimmten von ihr vorgegebenen Zielanforderungen entspricht. 
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